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	 Einleitung 	 1 
	 Einführung 	 1.1 

1.1 Einführung
Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr (SMWA) und der wegebund (Arbeitsgemein-
schaft sächsischer Kommunen zur Förderung des Rad- 
und Fußverkehrs e. V.) haben den vorliegenden Leitfaden 
zu Fahrradstraßen gemeinsam entwickelt. Das SMWA, 
auch in seiner Funktion als oberste Straßenverkehrsbe-
hörde, emp�ehlt seine Anwendung allen Kommunen in 
Sachsen. Teile des Leitfadens wurden auf Basis einer Ko-
operationsvereinbarung aus dem �Leitfaden Fahrradstra-
ßen� der Arbeitsgemeinschaft aus Nordrhein-Westfalen 
(AGFS NRW) übernommen. 

Fahrradstraßen als Beitrag 
zur Mobilitätswende

Fahrradstraßen gewinnen zunehmend an Bedeutung als 
ein wichtiger Bestandteil einer fahrradfreundlichen Mo-
bilität in deutschen Kommunen. Dies geschieht nicht ohne 
Grund. Fahrradstraßen sind Verkehrs�ächen, die grund-
sätzlich den Radfahrenden vorbehalten sind beziehungs-
weise auf denen Radfahrende Vorrang haben. Dies scha�t 
Sicherheit und Komfort und trägt dazu bei, das Fahrrad als 
attraktive Alternative zum Pkw zu nutzen.

Die Einrichtung von Fahrradstraßen � insbesondere im 
innerstädtischen Verkehrsnetz � bietet somit eine große 
Chance, hochwertige Hauptverkehrsverbindungen für den 
Radverkehr zu realisieren. Fahrradstraßen können sowohl 
als Teil des innerstädtischen Radverkehrsnetzes und zur 
Einrichtung von Radverkehrsachsen genutzt werden, als 
auch als Teil von Radschnellverbindungen oder als Be-
standteil von Radvorrangrouten dienen, die den Aufbau 
durchgehender Radverkehrsnetze im zwischengemeind-
lichen und ländlichen Raum unterstützen.

Problematik: Keine einheitlichen  
Gestaltungsgrundsätze 

Prinzipiell sind Fahrradstraßen schnell und kostengünstig 
umsetzbar. Wesentlich ist allerdings, Fahrradstraßen so 
zu gestalten, dass sie einen hohen Wiedererkennungs-
wert besitzen. Insbesondere wenn eine Fahrradstraße 
auch für andere Verkehrsteilnehmende wie den Kfz-Ver-
kehr freigegeben werden soll, ist es wichtig, dass alle 
Verkehrsteilnehmenden erkennen, dass sie sich in einer 
Fahrradstraße be�nden. Denn hier gelten aufgrund der 
Bevorrechtigung des Radverkehrs besondere Regeln:

� 	 Radfahrende dürfen jederzeit nebeneinander fahren 
und müssen von hinten herannahenden Kfz keinen 
Platz machen.

� 	 Kfz sind nur mit Zusatzbeschilderung zulässig.
� 	 Es gilt Tempo 30 für alle Fahrzeuge.
� 	 Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert 

werden. Wenn nötig, muss der Kfz-Verkehr die Ge-
schwindigkeit weiter verringern.

 
Die Führungsform Fahrradstraße wurde im Rahmen der 
StVO-Novelle im Jahr 1997 erstmals verkehrsrechtlich 
geregelt. Seitdem sind mehrfach Empfehlungen und Hin-
weispapiere zur Einrichtung und zum Betrieb von Fahr-
radstraßen verö�entlicht worden. Allerdings waren diese 
bisher für Sachsen nicht verbindlich. Deutschlandweit sind 
aktuell sehr unterschiedliche Grundsätze zur Gestaltung 
des Straßen- und des Seitenraumes entstanden, was den 
Wiedererkennungswert der Führungsform Fahrradstraße 
deutlich einschränkt.

Der vorliegende Leitfaden soll die Gestaltungsgrundsätze 
für Fahrradstraßen und die daraus folgende Planung im 
Freistaat Sachsen harmonisieren. Durch die Etablierung 
einer landesweit einheitlichen Gestaltung soll neben der 
Wiedererkennbarkeit auch die Akzeptanz von Fahrrad-
straßen verbessert werden. Auch soll durch die eindeu-
tig de�nierten Gestaltungs- und Qualitätsmerkmale das 
von den Verkehrsteilnehmenden gewünschte Verhalten 
Unterstützung �nden.

1 Einleitung
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1 	 Einleitung
1.2 	 Zum Umgang mit diesem Leitfaden

1.2 Zum Umgang  
mit diesem Leitfaden
Für die mit einem spezi�schen Projekt befassten Pla-
nenden in den Kommunen existiert bislang keine um-
fassende Zusammenstellung, die konkrete Hinweise für 
die Planung und die Gestaltung von Fahrradstraßen gibt. 
Vielmehr existieren verschiedene Verö�entlichungen, die 
das Thema Fahrradstraße in unterschiedlicher Breite und 
Tiefe behandeln. Die Vielzahl an Verö�entlichungen kann 
in der Praxis häu�g allerdings nicht mehr bewältigt wer-
den, zumal diese auch auf unterschiedlichen Ständen der 
Regelwerke und Gesetzesgrundlagen aufbauen.

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel des vorliegenden 
Leitfadens, den mit einem konkreten Projekt befassten 
Planenden vor Ort eine Grundlage an die Hand zu geben, 
die die Planung und Gestaltung von Fahrradstraßen für 
ihre jeweilige Aufgabenstellung ermöglicht. Der Leitfa-
den ist als Loseblattsammlung konzipiert und wird bei 
Bedarf kontinuierlich fortgeschrieben und ergänzt.

Im Folgenden �nden sich in diesem Leitfaden nach der 
�Einleitung� die Bestandteile �Hinweise zur Planung� so-
wie �Ausführung von Querschnitten und Knotenpunkten�. 

Im Erläuterungstext �Rechtliche Grundlagen� werden am 
Ende der Einleitung in knapper Form die rechtlichen Rah-
menbedingungen und die technischen Regelwerke dar-
gelegt.

Im Erläuterungstext �Hinweise zur Planung� werden im 
Rahmen eines Schlagwortverzeichnisses die grundlegen-
den Aspekte der Planung und Gestaltung von Fahrrad-
straßen dargestellt. Diese umfassen die Querschnitts-
gestaltung von Fahrradstraßen, die Markierung, die 
farbliche Gestaltung, die Ausgestaltung des Beginns und 
des Endes einer Fahrradstraße sowie der Einmündung 
oder Kreuzung von anderen Verkehrswegen und den Um-
gang mit weiteren Ansprüchen an die Fahrradstraße wie 
zum Beispiel durch den ruhenden Verkehr, den ÖPNV oder 
Querungsstellen.
 

Im Abschnitt �Ausführung von Querschnitten und 
Knotenpunkten� werden zunächst mögliche Querschnitte 
dargestellt, die nach drei Ausbaustandards, den anzuset-
zenden Begegnungsfällen sowie den verfügbaren Fahr-
bahnbreiten di�erenziert werden. Anschließend werden 
typische Knotenpunktsituationen im Lageplan vorge-
stellt und erläutert, die als Grundlage für den eigenen 
Entwurf dienen können, zugleich aber zu einem einheit-
lichen Erscheinungsbild von Fahrradstraßen zur besseren 
Wiedererkennbarkeit beitragen. 

Die konkrete Planung einer Fahrradstraße muss indivi-
duell der jeweiligen Örtlichkeit angepasst werden. Die 
Anwendung des vorliegenden Leitfadens ist kein Ersatz 
für eine quali�zierte Fachplanung. Sie soll ausschließlich 
dazu dienen, eine erste Planungsempfehlung für die Ge-
staltung einer Fahrradstraße zu erarbeiten und eine ein-
heitliche Gestaltung von Fahrradstraßen zu ermöglichen.

Abschließend sei angemerkt, dass in diesem Leitfaden 
mit Elektrokleinstfahrzeugen immer Elektrokleinstfahr-
zeuge im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung 
(eKFV) gemeint sind.
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	 Hinweise zur Planung 	 2 
	 Anordnungsgrundlagen 	 2.2 

Zusätzlich zu den Anordnungsvoraussetzungen der StVO 
sind die Bestimmungen der VwV-StVO zu berücksichti-
gen. Hierzu muss für die Anordnung einer Fahrradstraße 
gemäß VwV zu Zeichen 244.1 und 244.2 eine der nach-
stehenden Voraussetzungen erfüllt sein:

�	 Auf der Straße ist eine hohe Fahrradverkehrsdichte 
vorhanden oder zu erwarten.

�	 Die Straße hat eine hohe Netzbedeutung für den 
Radverkehr.

�	 Die Straße ist für den Kfz-Verkehr von lediglich 
untergeordneter Bedeutung.

Für Fahrradzonen ist die zweite der zuvor genannten Vo-
raussetzungen nicht von Bedeutung.
 
Die VwV-StVO geben keine quantitativen Angaben vor, 
was unter einer hohen Radverkehrsdichte zu verstehen 
ist. Jedoch wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
hierunter nicht zu verstehen ist, dass der Radverkehr die 
vorherrschende Verkehrsart sein muss, wie es den frü-
heren Regelungen der VwV-StVO entsprach. Gleichzeitig 
muss diese hohe Radverkehrsdichte zum Zeitpunkt der 
Anordnung noch nicht vorhanden sein und kann durch-
aus erst durch die Anordnung der Fahrradstraße bewirkt 
werden. Entsprechend können Fahrradstraßen im Sinne 
einer Angebotsplanung also als Mittel zum Zweck ange-
sehen werden.

Die hohe Netzbedeutung für den Radverkehr kann auf 
Grundlage einer Netzplanung für den kommunalen All-
tagsradverkehr nachgewiesen werden. Hierbei kommen 
insbesondere Straßen infrage, die auf Grundlage der 
Netzplanung als Teil einer Hauptverbindung des Rad-
verkehrs, Radvorrangroute oder Radschnellverbindung 
eingestuft wurden. Eine hohe Netzbedeutung sollte aus 
fachlichen Gründen die wesentliche Entscheidungs-
grundlage für die Einrichtung einer Fahrradstraße dar-
stellen. Da die Netzplanung die rechtlich einfachste und 
sicherste Möglichkeit für die Anordnung einer Fahrrad-
straße ist, sollte dies in der Praxis den Regelfall für die 
Begründung darstellen.

Die untergeordnete Bedeutung für den Kfz-Verkehr als 
eine weitere mögliche Voraussetzung (bei der die anderen 
beiden nicht erfüllt sein müssen) wird in den VwV-StVO 
ebenfalls nicht weiter festgelegt. Diese Entscheidung ob-
liegt somit dem p�ichtgemäßen Ermessen der Straßen-
verkehrsbehörden. Die untergeordnete Bedeutung kann 
aus einer geringen Kfz-Belastung abgeleitet werden oder 
aus der Kfz-Netzhierarchie, also zum Beispiel ob die Stra-
ße außerhalb des Hauptverkehrsstraßennetzes für Kfz-
Verkehr liegt.

Vor Anordnung der Fahrradstraße ist die Führung des 
Kfz-Verkehrs zu prüfen. �Kfz frei� kann angeordnet wer-
den, wenn der Kfz-Durchgangsverkehr in der Fahrrad-
straße minimiert oder unterbunden wird (dies entspricht 
der Ausnahmeregelung siehe VwV-StVO zu Zeichen 244.1 
und 244.2 Beginn und Ende einer Fahrradstraße Rn. 2). 
Wenn die Anordnungsvoraussetzungen erfüllt werden, 
kann auch eine klassi�zierte Straße oder als Hauptver-
kehrsstraße eingeordnete Straße als Fahrradstraße an-
geordnet werden. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Anordnung einer 
Fahrradstraße im Hinblick auf den Kfz-Verkehr vertret-
bar sein muss, das heißt für diesen ist eine alternative 
Streckenführung vorhanden. Dies kann jedoch auch mit 
einem Umweg gegenüber der ursprünglichen Führung 
einhergehen.
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2 	 Hinweise zur Planung
2.11 	 Markierung

Bild 5: Prinzipskizze der Markierung des linienhaften 
Elements einer Fahrradstraße 

Bild 6: Prinzipskizze der Markierung neben Kfz-
Parkständen
 

Zur Hervorhebung der Fahrradstraßen entlang der Stre-
ckenabschnitte ist ein linienhaftes Element zur Fahrgas-
senbegrenzung, welches die Fahrradstraße als solche von 
jedem Standort aus direkt erkennbar macht, zielführend. 
Zur linienhaften Kennzeichnung dient ein unterbroche-
ner Breitstrich mit einem Strich-Lücke-Verhältnis von 
0,50  m / 0,50 m (Bild 5).

Im Bereich von Parkständen ist die Markierung des linien-
haften Elements anzupassen, damit die besondere Ge-
fahrensituation, die durch das Ö�nen von Türen der ab-
gestellten Fahrzeuge entsteht, hervorgehoben wird. Die 
Markierung ist so aufzubringen (vgl. Bild 6), dass ein 
Sicherheitstrennstreifen von mindestens 0,75 m Breite 
entsteht. 

Zur weiteren Verdeutlichung der Funktion der Fahrrad-
straße soll in regelmäßigen Abständen (20 bis 50 m oder 
˜nderung des Streckenquerschnitts) das Sinnbild �Rad-
verkehr� auf der Fahrbahn jeweils in der Fahrgasse in der 
Mitte der jeweiligen Fahrtrichtung aufgebracht werden.
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2 	 Hinweise zur Planung
2.22 	 Ober�ächenzustand

2.22 Ober�ächenzustand
Die Ober�äche der Fahrbahn soll in der Regel asphaltiert 
sein, um geringe Energieverluste beim Radfahren und 
einen angemessenen Komfort zu ermöglichen. Kopfstein-
p�aster, Kiesschichten oder ˜hnliches sind demnach un-
bedingt auszuschließen. Zudem ist gemäß den �Hinwei-
sen zur einheitlichen Bewertung von Radverkehrsanlagen� 
(H  EBRA) zu beachten, dass Schlaglöcher sowie Risse 
und Rinnen die e�ektive Fahrbahnbreite erheblich ein-
schränken und damit zu vermeiden sind. Im Rahmen der 
Roteinfärbung des Asphalts an den Knotenpunkten der 
Fahrradstraße ist zusätzlich darauf zu achten, dass die 
Gri�gkeit der Fahrbahn nicht signi�kant eingeschränkt 
wird. Als Verfahren zur Roteinfärbung bieten sich dabei 
eine Epoxidharzbeschichtung oder ein gefärbter Asphalt 
an, gegebenenfalls auch eine Kaltplastikbeschichtung 
mit entsprechender Gri�gkeit.

Werden Fahrradstraßen außerorts auf land- oder forst-
wirtschaftlichen Wegen eingerichtet, so ist ebenfalls 
darauf zu achten, dass die Ober�äche der Fahrbahn as-
phaltiert ist.
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2 	 Hinweise zur Planung
2.26	 Kommunikation

2.26 Kommunikation
Da Fahrradstraßen bisher wenig verbreitet sind, bestehen 
bei Verkehrsteilnehmenden oft noch Wissenslücken be-
züglich der Verkehrsregeln in Fahrradstraßen. Die Wis-
senslücken liegen hierbei sowohl bei den motorisierten 
Verkehrsteilnehmenden als auch bei den Radfahrenden 
vor. Ein erfolgreiches Kommunikationskonzept in Bezug 
auf Fahrradstraßen muss demnach unbedingt eine Ver-
deutlichung der Verkehrs- und Verhaltensregeln in einer 
Fahrradstraße umfassen.

Der Planungs- und Einrichtungsprozess einer Fahrrad-
straße sollte insbesondere bei kontroversen Fällen die 
Einbindung der lokalen Politik, der direkt oder indirekt 
Betro�enen und der Bürgerschaft beinhalten. Eine gute 
interne und externe Kommunikation trägt maßgeblich 
zur Akzeptanz geplanter Maßnahmen bei. Eine gute 
Ö�entlichkeitsarbeit endet nicht mit der Erö�nung der 
Fahrradstraße, sondern begleitet die Anwohnenden und 
Nutzenden auch noch in der ersten Zeit nach der Inbe-
triebnahme. Wenn nötig, beispielsweise wenn es die erste 
Fahrradstraße in einer Kommune ist, wird ein komplettes 
Kommunikationspaket geschnürt, welches alle Phasen 
von der Entwicklung über die Planung, Umsetzung und 
schließlich der Nutzung der neuartigen Infrastruktur be-
gleitet.

Ein vom Layout her stimmiges und wiedererkennbares 
Informationspaket kann Flyer, Postkartenserien, Straßen- 
und Bauzaunbanner sowie ein großes Bündel von Aktions-
ideen umfassen.

Die Beteiligung während der verschiedenen Entwicklungs-
schritte kann, sofern erforderlich unter anderem folgende 
Elemente beinhalten:

�	 Online-Beteiligungsformate
�	 Bürgerwerkstätten
�	 Planerworkshops
�	 Arbeitskreise
�	 Informationsveranstaltungen

Der wegebund hat für seine Mitgliedskommunen eine 
Kommunikationskampagne für die Einrichtung von Fahr
radstraßen entwickelt. Der wegebund berät und unter-
stützt seine Mitglieder bei der Nutzung des Kampagnen-
materials.
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	 Ausführung von Querschnitten und Knotenpunkten	3

Die Umsetzung der in Abschnitt 2 ausgeführten Hinweise 
in konkrete Querschnitte und Knotenpunktentwürfe ist 
nachfolgend anhand von Beispielzeichnungen dargestellt. 
Sie bieten eine Orientierung und sind an den konkreten 
Straßenraum, der überplant wird, anzupassen. 

Für die Breite der Fahrgasse beziehungsweise der Fahr-
bahn von Fahrradstraßen sind zwei begrenzende Fakto-
ren zu beachten:

�	 Die planerisch erforderlichen Begegnungsfälle müs-
sen realisiert werden können, das heißt es muss, bei 
Kfz-Verkehr gegebenenfalls in Ausweichstellen, eine 
spezi�sche Mindestbreite geben.

�	 Zu große Breiten verleiten den Kfz-Verkehr zu über-
höhten Geschwindigkeiten und gegebenenfalls engen 
Überholmanövern bezüglich Radverkehr, so dass es 
zu Einbußen an Komfort und Sicherheitsgefühl für 
den Radverkehr kommt.

Begegnungsfälle

Bei Radschnellverbindungen soll in Fahrradstraßen ab-
gesichert werden, dass zwei nebeneinander Radfahrende 
zwei anderen nebeneinander Radfahrenden ohne we-
sentliche ˜nderung der Fahrlinie begegnen können. Bei 
Radvorrangrouten und im Basisstandard sind es zwei 
Radfahrende, die einem anderen entgegenkommenden 
Fahrrad begegnen können sollen. 

3 Ausführung von Querschnitten  
und Knotenpunkten

Sobald auch Kraftfahrzeuge auf Fahrradstraßen mit zuge-
lassen werden, bestimmen die Begegnungsfälle mit diesen 
beziehungsweise von diesen untereinander die minimalen 
Breiten. Für die drei verschiedenen Ausbaustandards und 
die verschiedenen Begegnungsfälle sind die typischen 
Querschnitte mit ihren Mindestbreiten in Bild 12 dar-
gestellt. Diese Mindestbreiten werden von Bord zu Bord 
bemessen, wenn es um die Absicherung von Begegnungs-
fällen zwischen Kfz geht. Wo nur Radverkehr zugelassen 
ist, wird für einen komfortablen Verkehrsablauf die Fahr-
gassenbreite zugrunde gelegt. Die Breitenangaben erge-
ben sich aus den Anforderungen für Begegnungsfälle laut 
RASt und den H RSV. 

Nach den H  RSV ist bei Radschnellverbindungen und Rad-
vorrangrouten anzustreben, dass eine Fahrbahnseite nach 
Möglichkeit frei von parkenden Fahrzeugen bleibt, daher 
sind in Bild 12 dem entgegenstehende Querschnittsteile 
als Ausnahme gekennzeichnet.
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Bild 12: Typische Querschnitte innerorts 
zur Gewährleistung der Begegnungsfälle

Radschnellverbindungen

Nur Radverkehr

Kfz in eine  
Richtung

Kfz in beide 
Richtungen

Kfz in beide 
Richtungen,  
einseitig Parken

Kfz in beide 
Richtungen, 
große Breite

Radvorrangrouten Basisstandard

alle Angaben in Meter, G: Gehweg, P: Parken MS: Mittelstreifen (überfahrbar)

Bei wesentlich größeren Breiten als oben Gefahr zu hoher Kfz-Geschwindigkeiten, daher Fahrgasse optisch verengen
(z. B. Sicherheitstrennstreifen verbreitern). Wenn Mittelstreifen � 1,00 m (max. 2,50 m) möglich, dann Sicherheits-
trennstreifen 0,75 m, bei Breitenreserven wiederum mehr.

Bei Platzknappheit im Bestand kann das Maß auf die Fahrbahn-/Wegebreite bezogen werden.
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3	 Ausführung von Querschnitten und Knotenpunkten

Typische Knotenpunkte und Situationen 
im Verlauf von Fahrradstraßen

Je nach Charakter der kreuzenden oder einmündenden 
Straßen kommen im Verlauf von Fahrradstraßen typi-
sche Knotenpunktsituationen vor. Für innerorts wurden 
in Bild  13 die häu�gsten beispielhaft in ihrer Ausbildung 
und den Übergängen zu den Streckenabschnitten darge-
stellt. Im Sinne einer Einheitlichkeit und Wiedererkenn-
barkeit sollen diese den konkreten Entwürfen von Fahr-
radstraßen in Sachsen zugrunde gelegt werden. 

Zu den einzelnen Situationen aus Bild 13 werden folgende 
Erläuterungen gegeben:

Nr. in Bild 13 Situation Hinweise

1 Lichtsignalgeregelter 
Knotenpunkt (LSA), Zufahrt 
aus der Fahrradstraße

Standardmäßig soll ein Aufgeweiteter Fahrrad
aufstellstreifen (ARAS) angelegt werden (vgl. VwV-
StVO zu § 9 Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, 
zu Absatz 2). Dieser ermöglicht, dass sich größere 
Radverkehrspulks während der Rotzeiten vor den 
Kfz aufstellen und bei Grün gleichzeitig ab�ießen 
können. Dies erleichtert auch das Linksabbiegen 
für den Radverkehr. Die Zufahrt zum ARAS wird als 
Schutzstreifen ausgeführt, damit der Radverkehr 
an wartenden Kfz vorbeifahren kann. Eine 
Schutzstreifenlänge von etwa 3 Pkw reicht hier 
zumeist aus.
Eine Dopplung von Fahrradstraße und Schutzstreifen 
für wenige Meter vor dem Kreuzungsbereich ist 
zulässig. Der Standort des �Ende Fahrradstraße� im 
Bereich des Schutzstreifens ist unkritisch.

2 Lichtsignalgeregelter 
Knotenpunkt (LSA), 
Knotenpunktausfahrt in  
die Fahrradstraße

Die Ausfahrt wird systematisch verengt, um auf die 
besondere Situation Fahrradstraße hinzuweisen und 
das Z 244.1 gut in das Blickfeld der Beteiligten zu 
bringen. 






















